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Beilage VIII.

Bericht
über die

Tätigkeit der Kommission zur Förderung
des Volksgesanges.

1928 — 1929.

Die Synodalkommission zur Förderung des Volksgesanges
hielt im Berichtsjahr zwei Sitzungen ab. Neben der Aufstellung
von Vorschlägen für die obligatorischen Lieder nahm die
Kommission einen Bericht entgegen über die Reichsschulwoche in
München. Zwei unserer Kommissionsmitglieder hatten an dieser

Veranstaltung teilgenommen und erhielten einen vorzüglichen
Eindruck über den Stand des Gesangwesens in Deutschland und
die Bestrebungen, den Schulgesang zu vertiefen.

Die Bezirksschulpflege Winterthur hatte an den Erziehungsrat
den Wunsch gerichtet, die Forderung der obligatorischen

Lieder fallen zu lassen. Unsere Kommission bekam Gelegenheit,
die Anregung zu begutachten. Nach eingehender Beratung kam
die Kommission zum einstimmigen Antrag, daß das Obligatorium
beibehalten werden sollte. Wenn die Vorschrift der obligatorischen

Lieder richtig befolgt wird, ist sie keine Belastung der
Schüler, sondern ein geeignetes Mittel dazu, daß alle Schüler des

Kantons während ihrer Schulzeit einen Schatz guter, volkstümlicher

Lieder sich aneignen können. In den letzten Jahren
besonders machte die Kommission es sich zur Pflicht, nur solche
Lieder vorzuschlagen, die volkstümlich sind. Wenn der Erfolg
nicht immer der erwünschte ist, so sind eben andere, von der
Schule unabhängige Faktoren von wesentlichem Einfluß auf die

Singfreude der Jugend und des Volkes. Mit der Abschaffung des

Obligatoriums aber würde diesen ungünstigen Faktoren nicht
entgegen gewirkt.



158

Noch eine andere Frage beschäftigte die Kommission und
veranlaßte eingehende Beratung. Bei der Schaffung unserer
Synodalkommission wurden ihr s. Zt. wesentliche Aufgaben für den

Schul- und Vereinsgesang gestellt. Neben der Pflicht zur
Auswahl der obligatorischen Lieder sollten Mittel und Wege gesucht
werden zur Schaffung von Festheften für die Bezirksgesangvereine
und Maßnahmen getroffen werden zur Heranbildung tüchtiger
Gesangleiter. Im Laufe der Jahre ist der Aufgabenkreis immer
kleiner geworden. Die Aufgaben zur Förderung des Vereinsgesanges

übernahm die «Festheftkommission», jetziger Kantonalvorstand

der Vereinigung zürch. Bezirks- und Gaugesangvereine.
Bestand zunächst noch eine Personalunion zwischen den beiden

Kommissionen, so ist diese heute auch geschwunden.

Unserer Kommission bleiben nur noch die Aufgaben, die die

Förderung des Schulgesanges zum Zwecke haben. Wir erachten
sie als so wichtig, daß wir im jetzigen Zeitpunkt die Aufhebung
der Kommission noch nicht beantragen können.

Zürich /Winterthur, den 28. September 1929.

Für die Synodalkommission
zur Förderung des Volksgesanges:

Der Präsident: Max Graf.
Der Aktuar: E. Kindlimann.
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